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Fre i ste I -l urrgsbescl-re icl
tü" zozz. bis 202.1 zur

Xörperschaftsteuer
und Gewerbest euer

Feststel lung
thfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs.
Sie ist nach § 3 Nr. 6 Ge[StG von
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1 Nr. I KSIG von der Körper§chaft steuer befreit,
der Gewerbesteuer befrel t.

Hinueise zu steuerbegünst lgten Zsecken
Die Körperschaft fördert im sinne der §§ 5l ff. ao ausschließlich und unnittelbar folgende
gemeinnützige zwecke:- Fö.derung des Tlerschutzes (§ 52 Abs. 2 satz 1Nr. 14 AO)

llinueis zur Ausstel l1rlg von Zuuendungsbestät i gungen
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die lhn zur Verwendung für dlese zuecke zugewendet
werden, Zuvendungsbestät i gungen nach amtlich vorgeschr i ebener Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszu-
stellen. Die antlichen luster für die Ausstel lung steuerlicher Zuwendungsbestät i gungen stehen ir
Intern€t unter https:,/,/rr[.formulare-bflnv,de als ausfüllbare Formulare zun Verfügung.

Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestät igungen nach artlich vorge-
schriebenen Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustellen.

zuwendungsbestät igungen für spenden und ggf, Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt uerden,
uenn das Datu[ dieses Freistel lungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist
lst taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei urrichtigen Zuvendungsbestät igungen und fehlveruendeten Zusendungen
rer vorsät2lich oder gaob fahrlässig eine unrichtige Zu{endungsbestät i gung ausstel'lt oder veran-
lasst, dass Zuuendungen nicht 2u den in der Zuuendungsbestät igung angegebenen steuerbegünst igten
Zt{ecken vertrendet werden, haftet für di6 entgangene Steuer. Dabei r,ird die entgangene Einkonnen-
steuer oder Körperschaftsteuer Dlt 30 Z, die entgangene ceuerbesteuer pauschal mlt 157 der Zuwen-
dung angesetzt (§ lob Abs. 4 ESIG, § 9 Abs. 3 KstG, § 9 N|". 5 Ger{StG).

Hinueise zun Kapi ta I ertragsteuefabzug
Bei Kap i ta lerträgen, die bis zur 31 .12.2029 zufließen, reicht für die abstandnahne von Kapital-
ertragsteuerabzuE nach § 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. 'l sowie Abs. 4b Satz I Nr. 3 und Abs. 10
Sat2 I Nr. 2 ESIC die Vol^lage dleses Bescheides oder die 0ber'lassung einer Kopie dleses Bescheldes
aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitaleatragsteuer nach
§ 44b abs. 6 satz 1 Nr. 3 EstG durch das depotführende Kredit-, Fi nan2di enst lei stungs - oder
llertpapl er i nst i tut .

oie vor lage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetr I eb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Anrßrkungen
Bitte beachten sie, da§s die Inanspruchnahre der steuerbefrei ungen auch in zukunft von der tat-
sächlichen Geschäftsführung abhängt, dle der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahnen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche ceschäftsführung [uss auf die ausschlleBllche
und unnittelbare Erfüllung der steuerbegünst I gten Zsecke gerichtet seln und die Best i nnungen der
satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstel lung der Einnahnen und Ausgab-
en, Tät tgkel tsber I cht, Vernögensübers i cht it Nachtreisen über Bildung und Entri icklung der Rück-
lagen) nachgewiesen rerden (§ 63 ao).

Er läute.ungen
Dieser Festsetzung habe ich Ihre Daten zugrunde gelegt, die nir an 14.07.2025 un 15101 !03 Uhr in
authent i fizierter Forn übermlttelt flurden,

***** Fortsetzung siehe Seite 2 +++++

Landeshauptkasse Brelen
Schi llerstr. 22, 28195 Breren

lJeltere Inforüatlonen auf der letzten Seite oder in
Internet unter t !tw. fi nanzen. breren, de
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Rechtsbehe I fsbe lehrung
Die in dieseh Bescheid ehthaltenen Ver u/a I t uhgsakte kännen l[it dem Einspruch
Der EinspFuch ist bei dem vorbezeichneten Finanzafit oder bei der
schriftlich eln2ureichen, diesen / dieser elektronisch zu übermitteln oder
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angefochten werden,
angeEebenen Außenste I le
dort zur Niederschr i ft

zu erk I ären.
Eln Einspruch ist jedocD ausgeschlossen, souJeit dieser Bescheid einen verveltuhgsakt äDde t ade,
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einen zulässigen Einspruch) elne zulässige
KlaEe, Revision oden Ni cht 2u'lassunosbeschuerde anhänEiE ist- In dieserl Fa'll i{ird der neue
venwaltungsakt Gegenstand des Recht sbehe I fsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen lonat.
sie beginnt nit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben rorden ist, Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem vie.ten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirkt, es sel denn, dass der Bescheld zu einem späteren zeitpunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden' gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben [erden, inwierreit der Verwaltungsakt angefochten vird. Fernet
sollen dle Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die BeweislIittel angeführt werden.

Datenschutzhi nrei s
Infornat ionen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschut 2 - Grundverordnung sor,ie über Ihre Ansprechpartner ln Datenschut z fragen
entnehmen sie bitte dem allgeneinen Informat ionsschrei ben der Fi nanzverBa I tung, Dieses
Infornat ionsschreiben finden sie unter www . f i nanzart . de (unter der Rubrlk "Datenschutz") oder
erhalten sie bel Xhrem Finanzamt.

Serv i cezei ten.

Termine nur nach telefoni scher Venei nbarung unter +49 42',1 361 95096
Außenstel le Bremen l.lord:
unter +49 421 361 97431
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